
Stellungnahme des BLSV-Kreisvorsitzenden 
 
 
Auszug Nr. D 3.1.2 der Sportförderrichtlinien: Eine Förderung ist nur im Rahmen des nachgewiesenen Bedarfs zulässig. Der 
Bedarfsnachweis ist grundsätzlich durch eine Stellungnahme der zuständigen Person in den Kreisvorständen des BLSV bzw. bei 
Verbänden außerhalb des BLSV durch den Verband oder eine damit beauftragte Person außerhalb des antragstellenden Vereins zu 
führen. In Problemfällen ist der BLSV-Bezirksvorsitzende einzuschalten. 
 
Die Stellungnahme des Kreisvorsitzenden beruht auf eigener Sachkenntnis, oder auf Angaben des Vereins im Antrag sowie 
zusätzlichen schriftlichen oder mündlichen Informationen, auch der Landkreise und Gemeinden. 
 
Bauträger:            
 
Art des Bauvorhabens:           
 
Antragsnummer:           
 
 
1. Beurteilung des Bedarfs 
 
2.1 Mitgliederzahlen und –struktur 

Weichen die angegebenen Daten mehr als 10 % von den Zahlen der Bestandserhebung ab? 
 

   ja   (wenn ja, bitte kurz erläutern)   nein 
 
             
 
             
 
             
 
 (Bestandserhebungsblatt zum 1. Januar des Antragsjahres bitte beifügen) 
 
2.2 Wie gross ist die Einwohnerzahl im Einzugsbereich des Vereins? (im Bezug zur 

gemeindlichen Gebietseinteilung, Gemeinde-, Stadtteil) 
 
     
 
 
2.3 Gibt es Hinweise auf einen davon abweichenden Einzugsbereich? (z.B. neues,  

angrenzendes Wohngebiet, geografische und infrastrukturelle Besonderheiten etc.) 
 

   ja   (wenn ja, bitte kurz erläutern)   nein 
 
             
 
             
 
             
 
 
2.4 Gibt es Besonderheiten in der Bevölkerungszusammensetzung? 

(z.B. von Durchschnitt abweichende Anzahl junger Familien mit Kindern, ausländischer Mitbürger etc.) 
 

   ja  (wenn ja, bitte kurz erläutern)   nein 
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2.5 Entspricht das Vorhaben den bestehenden oder vom Verein prognostizierten Entwicklungen der 

Mitgliederstrukur? 
 

   ja  (bitte kurz erläutern)     nein (bitte kurz erläutern) 
 
             
 
             
 
 
2.6 Wurde die Möglichkeit verstärkter Nutzung eigener oder anderer Sportanlagen im Einzugsbereich nach 1.2 

intensiv geprüft 
 

a) im Hinblick auf Anzahl und Zustand der vorhandenen Anlagen vom Typ des 
Antragsprojektes? 

 

   ja   (wenn ja, mit welchem Ergebnis?)   nein (wenn nein, warum nicht?) 
 
             
 
             
 

b) im Hinblick auf Auslastung bestehender Anlagen diesen Typs zu den vom Verein benötigten Zeiten? 
 

   ja   (wenn ja, mit welchem Ergebnis?)   nein (wenn nein, warum nicht?) 
 
             
 
             
 
 
2.7 Sind im Einzugsbereich nach 1.2 Planungen gleichgearteter Bauvorhaben bekannt? 
 

a) Vereinsbaumaßnahmen    ja    nein 
 

b) kommunale und sonstige    ja    nein 
 
Wenn ja; wurde die Möglichkeit einer Koordinierung geprüft? 
 
  ja  (wenn ja, mit welchem Ergebnis?)   nein (wenn nein, warum nicht?) 
  

             
 
             
 
2.8 Ist anhand der vorliegenden Informationen der Bedarf entsprechend Nr. 3.1.2  

der Sportförderrichtlinien gegeben? 
 
   ja      nein 
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2. Beurteilung aus sportfachlicher und finanzieller Sicht 
 
2.1 Wurden Sie vor der Antragstellung in die Planungen eingebunden? 
 
   ja      nein 

 
2.2 Entspricht die geplante Maßnahme den sportlichen Bedürfnissen des Vereins? 
 
   ja      nein 
 
2.3 Kann die im Finanzierungsplan eingesetzte Eigenleistung nach Ihrer Ansicht erreicht werden? 
 
   ja      nein 
 
 
3. Beurteilung der Förderfähigkeit 
 

Ist anhand der Beurteilung des Bedarfs, der vorgelegten Planungen und der Finanzierung die 
Maßnahme Ihrer Ansicht nach förderfähig? 

 
   ja      nein 
 
 
4. Besondere Anmerkungen 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Ort  Datum      Unterschrift 
 


